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Erwägungen

E. 1.1
Die Beschwerde kann wegen Rechtsverletzung gemäss Art. 95 und Art. 96 BGG erhoben
werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG
). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die
Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als
dem angerufenen Grund gutheissen und es kann sie mit einer von der Argumentation der
Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (vgl. BGE 130 III 136 E. 1.4 S. 140).
Gemäss Art. 42 Abs. 1 BGG ist die Beschwerde hinreichend zu begründen, andernfalls wird
darauf nicht eingetreten ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ). Das Bundesgericht prüft
grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen; es ist nicht gehalten, wie eine
erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu prüfen, wenn diese vor
Bundesgericht nicht mehr vorgetragen wurden. Es kann die Verletzung von Grundrechten
und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern prüfen, als eine solche Rüge in
der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist ( Art. 106 Abs. 2 BGG ).

E. 1.2
Nach Art. 105 BGG legt das Bundesgericht seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den
die Vorinstanz festgestellt hat (Abs. 1). Es kann diese Sachverhaltsfeststellung von Amtes
wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Abs. 2). Die Voraussetzungen für eine
Sachverhaltsrüge nach Art. 97 Abs. 1 BGG und für eine Berichtigung des Sachverhalts von
Amtes wegen nach Art. 105 Abs. 2 BGG stimmen im Wesentlichen überein. Soweit es um
die Frage geht, ob der Sachverhalt willkürlich oder unter verfassungswidriger Verletzung
einer kantonalen Verfahrensregel ermittelt worden ist, sind strenge Anforderungen an die
Begründungspflicht der Beschwerde gerechtfertigt. Entsprechende Beanstandungen sind
vergleichbar mit den in Art. 106 Abs. 2 BGG genannten Rügen. Demzufolge genügt es
nicht, einen von den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz abweichenden Sachverhalt
zu behaupten. Vielmehr ist in der Beschwerdeschrift nach den erwähnten gesetzlichen
Erfordernissen darzulegen, inwiefern diese Feststellungen willkürlich bzw. unter
Verletzung einer verfahrensrechtlichen Verfassungsvorschrift zustande gekommen sind.
Andernfalls können Vorbringen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der von den
Feststellungen im angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden.
Vorbehalten bleiben offensichtliche Sachverhaltsmängel im Sinne von Art. 105 Abs. 2
BGG , die dem Richter geradezu in die Augen springen ( BGE 133 IV 286 E. 6.2 S. 288;
133 II 249 E. 1.4.3 S. 255).

E. 2



Die IV-Stelle macht geltend, die Vorinstanz habe die Begründungspflicht nach Art. 29 Abs.
2 BV verletzt, weil sie sich mit dem einzigen Argument der IV-Stelle (depressive Episode
als vorübergehendes und damit nicht invalidisierendes Leiden) nicht auseinandergesetzt
habe. Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Zwar ist die Vorinstanz nicht einlässlich
auf diesen Einwand der im kantonalen Verfahren als Beschwerdegegnerin auftretenden
IV-Stelle eingegangen; sie hat aber ihren Entscheid insgesamt mit einer nachvollziehbaren
und ausführlichen Begründung versehen, welche impliziert, dass sie im Rahmen der
Beweiswürdigung und angesichts der unterschiedlichen ärztlichen Einschätzungen von
einem invalidisierenden Gesundheitsschaden ausging. Unter diesen Umständen und unter
Berücksichtigung, dass sich eine Behörde nur mit den für den Entscheid wesentlichen
Punkten zu befassen hat (vgl. statt vieler BGE 136 I 184 E. 2.2.1 S. 188 und 229 E. 5.2 S.
236), verstösst der kantonale Entscheid nicht gegen Art. 29 Abs. 2 BV .

E. 3
Die IV-Stelle macht geltend, bei der Versicherten liege ein Gesundheitsschaden vor, der
nicht den Anforderungen von Art. 8 Abs. 1 ATSG entspreche, da die diagnostizierte
mittelgradige depressive Episode definitionsgemäss ein vorübergehendes Leiden darstelle,
weil es im Mittel etwa sechs Monate, selten länger als ein Jahr daure.

E. 3.1
Gemäss Art. 8 Abs. 1 ATSG bedeutet Invalidität eine voraussichtlich bleibende oder
längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Das Gesetz lässt offen, wie
das Kriterium der längere Zeit dauernden Erwerbsunfähigkeit zu verstehen ist; bei der
Invalidenversicherung liegt bezüglich des Rentenanspruchs eine "längere Zeit" bei einer
Zeitspanne von einem Jahr vor, welche als "Wartefrist" zu verstehen ist (vgl. Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 14 zu Art. 8 ATSG ).

Wesentliche Voraussetzung einer Wiedererwägung nach Art. 53 Abs. 2 ATSG ist die
offensichtliche Unrichtigkeit der ursprünglichen Verfügung. Diese ist in der Regel erfüllt,
wenn die gesetzeswidrige Leistungszusprechung auf Grund falscher oder unzutreffender
Rechtsregeln erlassen wurde oder wenn massgebliche Bestimmungen nicht oder unrichtig
angewandt wurden (Urteil 9C_768/2010 vom 10. November 2010 E. 2.2 mit Hinweisen).
Bei Renten der Invalidenversicherung bedarf es für die Annahme zweifelloser Unrichtigkeit
einer qualifiziert rechtsfehlerhaften Ermessensbestätigung, da die Ermittlung des
Invaliditätsgrades verschiedene Ermessenszüge aufweisende Elemente und Schritte enthält;
scheint die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit vor dem Hintergrund der Sach- und
Rechtslage, wie sie im Zeitpunkt der rechtskräftigen Rentenzusprechung bestand, als
vertretbar, scheidet die Annahme zweifelloser Unrichtigkeit aus (Urteil 9C_215/2007 vom
2. Juli 2007 E. 3.2 mit Verweis auf SVR 2006 IV Nr. 21 S. 75 E. 1.2, I 545/02; vgl. auch
Urteil 9C_768/2010 vom 10. November 2010 E. 2.2). Die - selbst mehrmalige -
revisionsweise Bestätigung einer Rente führt nicht dazu, dass erhöhte Anforderungen an die
zweifellose Unrichtigkeit zu stellen wären (Urteil 9C_215/2007 vom 2. Juli 2007 E. 3.2).

E. 3.2
Die Rentenzusprache erfolgte gestützt auf die gemäss dem bidisziplinären Gutachten der
Frau Dr. med. D.________, Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie, und des Dr.
med. E.________, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Klinik F.________, vom
18. August 2011 diagnostizierten Panvertebralsyndrom und mittelgradigen depressiven
Episode mit somatischen Symptomen (ICD-10: F 32.11) bei prämorbid vorbestehender



Dysthymia (ICD-10: 34.1). Die behandelnden Ärzte schlossen auf eine chronisch
depressive Störung mit somatischen Beschwerden, Panvertrebral- und
Weichteilbeschwerden sowie eine chronische Migräne (Bericht des Dr. med. G.________,
Facharzt für Allgemeine Medizin, vom 3. Februar 2011) resp. auf eine rezidivierende
mittelgradige depressive Störung (ICD-10: F 33.1), rezidivierendes lumbospondylogenes
Syndrom rechts, rezidivierende Migräneattacken, Status nach Hepatitis sowie Status nach
rezidivierendem Ulcus ventriculi (Bericht des Dr. med. H.________, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, Dr. phil. I.________, klinischer Psychologe, und Frau
Dipl.-Psych. J.________, Psychologin, medizinisches Zentrum K.________, vom 15. April
2011). Der RAD-Arzt, Facharzt für Allgemeine Medizin, stellte am 30. August 2011 fest, es
bestehe nebst dem Panvertebralsyndrom ein relevanter Gesundheitsschaden in Form einer
derzeit mittelgradigen Depression.

Aus der rentenzusprechenden Verfügung vom 30. Juli 2012 ist nicht ersichtlich, welche
ärztlichen Berichte resp. welcher Gesundheitszustand für die Zusprechung der
Invalidenrente massgeblich war. D.h. es ist nicht klar, ob die IV-Stelle bei der
Rentenzusprache - wie jetzt - von einer mittelgradigen depressiven Episode oder aber von
einer rezidivierenden mittelgradigen depressiven Störung ausging. Angesichts der
Feststellung des RAD-Arztes, wonach eine mittelgradige Depression vorliege, ist eher eine
rezidivierende depressive Störung anzunehmen, auch wenn er bezüglich der Einschätzung
der zumutbaren Arbeitsfähigkeit den Angaben des Dr. med. E.________ und nicht jenen
des behandelnden Psychiaters folgte. Weiter wird in den Unterlagen zur Vorbereitung des
Standortgesprächs vom 18. Juni 2013 mit der Versicherten unter "Diagnose/Beschwerden"
eine "rezidivierende depressive Störung" und im Feststellungsblatt zur Rentenrevision vom
25. Juni 2013 bei "Hauptdiagnose" zwar die mittelgradige depressive Episode gemäss Dr.
med. E.________, bei "Medizinischer Sachverhalt - Hauptdiagnose" jedoch eine
rezidivierende depressive Störung mit gegenwärtig mittelgradiger Episode festgehalten, so
dass der RAD-Arzt auf eine "unverändert mittelgradige depressive Störung" schloss. Als im
Oktober 2013 im Rahmen der Prüfung des Falles die Frage eines Wiedererwägungsgrundes
gestellt wurde, hielt der Rechtsdienst der IV-Stelle fest, es sei unklar, wie denn eine
korrekte Codierung bei einer über Jahre dauernden mittelgradigen Depression ohne
Episoden vorzunehmen sei. Somit ist unbeachtlich, dass Dr. med. E.________ in seinem
Teilgutachten dargelegt hat, dass nur eine depressive Episode und keine rezidivierende
mittelgradige depressive Störung vorliege. Denn im Rahmen des bei psychischen
Gesundheitsbeeinträchtigungen stets vorhandenen Ermessensspielraumes kann nicht gesagt
werden, dass unter den gegebenen Umständen die Annahme einer rezidivierenden
mittelgradigen depressiven Störung eine qualifiziert rechtsfehlerhafte Ermessensausübung
darstellen würde. Damit fehlt es aber an einer offensichtlichen Unrichtigkeit der Verfügung
vom 30. Juli 2012, zumal die IV-Stelle auch im jetzigen Zeitpunkt das Vorliegen einer
begründeten Arbeitsunfähigkeit nicht bestreitet (vgl. deren Ausführungen in der
Beschwerde). Die Vorinstanz hat demnach die Wiedererwägungsverfügung vom 28.
November 2013 zu Recht aufgehoben. Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, wie es sich
mit einer depressiven Episode unter dem Blickwinkel von Art. 8 Abs. 1 ATSG verhält.

Nachdem sich der Gesundheitszustand gemäss den ärztlichen Einschätzungen von 2013
gegenüber jenem von 2011 nicht verändert hat (vgl. den Bericht des Dr. med. H.________
vom 10./11. April 2013 und des RAD-Arztes vom 13. Mai 2013), was auch die IV-Stelle in
ihrer Beschwerde vor Bundesgericht anerkennt, fällt eine Revision nach Art. 17 ATSG



mangels Vorliegen einer relevanten Änderung und damit mangels eines Revisionsgrundes
ausser Betracht. Mit der Vorinstanz bleibt darauf hinzuweisen, dass es der IV-Stelle
unbenommen ist, medizinische Abklärungen zum Nachweis einer dazu notwendigen
relevanten Verbesserung zu veranlassen.

E. 4
Mit dem Entscheid in der Sache wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung der
Beschwerde gegenstandslos.

E. 5
Das Verfahren ist kostenpflichtig. Die unterliegende IV-Stelle hat die Gerichtskosten zu
tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Die Versicherte hat Anspruch auf eine Parteientschädigung (
Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG ).
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